
Entgeltordnung der Standgelder für  

die Teilnahme am Lukasmarkt Mayen 

 

I. Präambel  

Der Lukasmarkt Mayen wird von der Stadt Mayen als Volksfest auf privatrechtlicher Grundlage 

durchgeführt. Für die Teilnahme werden Entgelte erhoben, die auf privatrechtlichen 

Vertragsverhältnissen zwischen der Kommune und den teilnehmenden Marktbeschickern, 

Schaustellern und sonstigen Nutzern beruhen.  

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat am X.X. 2026 nachfolgende Entgeltordnung für die Teilnahme am 

Lukasmarkt in der Stadt Mayen beschlossen.   

Diese Entgeltordnung regelt ausschließlich die Art und Höhe der Entgelte für die Teilnahme am 

Volksfest Lukasmarkt. Festsetzungen der Haushaltssatzung der Stadt Mayen zur Höhe von 

Gebühren, insbesondere für den Krammarkt und den Viehmarkt bleiben hiervon unberührt.  

 

II. Allgemeines  
 

1. Für die Teilnahme am Lukasmarkt werden Entgelte/Gebühren entsprechend den nachfolgenden 

Regelungen erhoben.  

2. Zu dieser Entgeltordnung gehören die Anlagen 1 - 3, in welcher die anzuwendenden Tarife 

enthalten sind.  

3. Die Entgelte/Gebühren sind spätestens bis zum 15. August des Veranstaltungsjahres ohne 

Abzüge zu entrichten.  

 

III. Berechnung der Entgelte  

 

Das Grundstandgeld setzt sich wie folgt zusammen:   

a. Grundentgelt: Abhängig von Sparte und  bei Reihengeschäften die maßgebliche Grundfläche 

des Geschäfts  

b. Standortzuschlag: Abhängig von Lage des Geschäfts im Veranstaltungsgelände  

 

 

c. Nebenkosten 

Grundstandgeld + Nebenkosten = Standgeld  

1. Zur Berechnung des Grundentgelt ist die Entgelttabelle A der Anlage 1 zu verwenden.  

Das Grundentgelt der Lfd. Nr. 1 – 5 errechnet sich aus den einzelnen Frontmeter-Tarifen. 

Das Grundentgelt für Fahr-, Lauf und Schaugeschäfte, Lfd. Nr. 6 – 8, wird pauschal über die 

jeweilige Sparte ermittelt (s. Beispielrechnung in Anlage 1).  

2. Zur Ermittlung des Standortzuschlags ist die Karte der Anlage 2 maßgebend.   

3. Die Höhe der sonstigen Nebenkosten sind der Entgelttabelle B der Anlage 3 zu entnehmen. 

Die Nebenkosten werden im Rahmen der laufenden Verwaltung festgelegt.  

 

IV. Inkrafttreten  

Die Entgeltordnung tritt mit Veröffentlichung vom 01.06.2026 in Kraft. 



Anlage 1 – Entgelttabelle A – Grundentgelt Lukasmarkt Mayen  
 

Entgelttabelle A – Grundentgelt Lukasmarkt Mayen  
(Nettopreis zzgl. 19% MwSt.) – Entgelt pro Tag  

Reihengeschäfte 

Lfd. 
Nr. 

Geschäftsart 

Grundbetrag 
(bis 5 Frontmeter) 

Zuschlag Mittel 
pro Frontmeter 
(von 6 bis 12 
Frontmeter)  

Zuschlag Groß  
pro weiterer 
Frontmeter 
(ab 13 Frontmeter) 

1 Imbiss aller Art 

1.1. Imbiss aller Art 
60,00 € 12,00 € 10,00 € 

2 Süßwaren aller Art 

2.1. Mandelwagen 
50,00 € 10,00 € 8,00 € 

2.2. 
Süß- und Backwaren (z.B. Crêpes, 
Churros) 

70,00 € 10,50 € 8,50 € 

2.3. Speiseeis 
35,00 € 5,50 € 3,50 € 

3 Ausschank aller Art 

3.1. Ausschankbetrieb  80,00 € 20,00 € 18,00 € 

3.2. 
Bestuhlung Ausschank  
(Stehtische, Biergarten, Festzelt) 

Frei Pro qm 1,00 € Pro qm 0,50 € 

3.3. Bestuhlung gastronomische Anlieger 
Frei  Pro qm 1,00 € Pro qm 0,50 € 

 

4 Ausspielungen aller Art 

4.1. 
Geschicklichkeitsspiele - manuell 
(Ballwerfen, Entenangeln etc.) 

40,00 € 8,00 € 6,00 € 

4.2. 
Warenausspielung -mechanisch  
(Greifautomaten, Münzpusher etc.) 

50,00 € 10,00 € 8,00 € 

4.3. Verlosung  60,00 € 10,00 € 8,00 € 

4.4. Schießwagen  
50,00 € 8,00 € 6,00 € 

5 Verkaufsstände   

5.1. Schmuck, Geschenkartikel, Textil etc.  
150,00 € 10,00 € 8,00 € 

 

5.2. Ballons   200,00 €   

 

Beispielrechnung Imbiss mit verschiedenen Frontmetern (siehe III. Nr. 2)  

Meter Grundbetrag  Zuschlag Mittel  Zuschlag groß 
Gesamtbetrag 

pro Tag 

5 m 
bis 5 m 
60,00 € 

+ 0,00 € + 0,00 € 60,00 € 

8 m 
 

bis 5 m 
60,00 € 
 

6 – 8 m (3 m) 
+ 36,00 € 

 
+ 0,00 € 

96,00 € 

14 m 
bis 5 m 
60,00 € 

6 - 12 m (7 m) 
+ 84,00 € 

13 - 14 m (2m) 
+ 20,00 € 

164,00 € 

 

 

muellery
Hervorheben



Anlage 1 – Entgelttabelle A – Grundentgelt Lukasmarkt Mayen  
 

Fahr- & Laufgeschäfte  

6 Fahrgeschäfte  Berechnungsart 
Pauschal 

6.1. Autoscooter  4.500,00 € 

6.2. Achterbahn 4.800,00 € 

6.3. Hochfahrgeschäft (z.B. Propeller) 4.300,00 € 

6.4. Hoch- und Überschlagsschaukel bis 25 m  3.500,00 € 

6.5. Hoch- und Überschlagsschaukel über 25m  4.300,00 € 

6.6. Kettenflieger 3.300,00 € 

6.7. Riesenrad bis 25 m 1.800,00 € 

6.8. Riesenrad über 25 m 3.300,00 € 

6.9. Rundfahrgeschäfte  
(z.B. Break Dance, Musikexpress etc.) 

3.500,00 € 

6.10. Sonstige Fahrgeschäfte (z.B. Scheibenwischer, Jumper etc.) 3.300,00 € 

7 Kinderfahrgeschäfte  Berechnungsart 
Pauschal 

7.1. Kinder- und Familienachterbahn 1.500,00 € 

7.2. Kinder-Flieger  1.200,00 € 

7.3. Kinder-Karussell 1.200,00 € 

7.4. Kinder-Riesenrad  1.200,00 € 

7.5. Sonstige Kinderfahrgeschäfte  1.200,00 € 

8 Belustigungsgeschäfte  Berechnungsart 
Pauschal 

8.1. Laufgeschäfte über 20 m 3.500,00 € 

8.2. Laufgeschäfte bis 20 m  2.500,00 € 

8.3. Geisterbahn  3.500,00 € 

8.4. Irrgarten  2.500,00 € 

8.5. Simulator  2.500,00 € 

9 Werbekosten 
 
Auf das Grundstandgeld wird ein Zuschlag von 25 % für 
Werbekosten erhoben. 
 
(Lfd. Nr  1 – 8)  
 

+ 25 % 



Anlage 2.1. – Übersicht Standorte für Standortzuschläge   
 
 

 

 

 

 

 

 

Standortbewertung Standort auf 
Karte  

Nähere Beschreibung  Prozentsatz 

Randlage 
Nebenplätze  

A  Marktstraße  
Neustraße  
 

-20% 

Standardlage  
 

C II Boemundring: von „Am Obertor“ bis Höhe Unterführung „Schlotterhof“  
 

0 % 

C III Boemundring: von der Burgbrücke bis „Burgfrieden“  
 

D II Boemundring: von „Bäckerstraße“ bis „Am Neutor“ 
 

D III „Burgfrieden“  
 

Toplage 
Zentrale Plätze & 
Straßen  

B  Marktplatz bis „Markt 55“ 
 

+ 20 % 
CI  Boemundring: Von „Schlotterhof“ bis Burgbrücke  

 

D I  Boemundring: von „Burgfrieden“ bis Bäckerstraße  
 



Anlage 2.1. – Karte Standorte für Standortzuschläge   
 

  



Anlage 3 – Entgelttabelle B – Nebenkosten    
 

 

Entgelttabelle B – Nebenkosten Lukasmarkt Mayen                  (laufende Verwaltung) 
 

Entgelt zzgl. MwSt.  

1 Wasserpauschale  

Entgelttabelle A 
Lfd. Nr. 1 – 8  

50,00 € 

2 Müllpauschale 80,00 € 

3 
 
Infrastrukturpauschale 

100,00 € 

4 
 

WC Pauschale 

Entgelttabelle A 
Lfd. Nr. 3.1.  
(wenn keine WC Container gestellt wird) 

75,00 € 

Gebühren (ohne MwSt.) 

5 Schankerlaubnis 

Entgelttabelle A 
Lfd. Nr. 3.1.  
(wenn keine dauerhafte Erlaubnis aufgrund einer 
Eintragung in der Reisegewerbekarte vorliegt) 

35,00 € 
 

6 Bauabnahme 
Entgelttabelle A 
Lfd. Nr. 6 - 8 

 

41,00 € - 
102,00 € 


